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Nachdem der Bundesrat sich mit den nachstehenden
Beschlüssen und Vorschriften zum Jmpfgesetz vom 8 . April
1874 einverstanden erklärt hat , werden diese Beschlüsse und
Vorschriften mit dem Bemerken bekannt gemacht und in
Kraft gesetzt, daß sie an die Stelle der durch die Bekannt¬
machung des Staatsministeriums vom 5 . Juli 1900 ver¬
öffentlichten Beschlüsse — Gesetzblatt Band XXXIII
S . 621 — 636 — treten.

Oldenburg , den 25 . Mai 1917.

Ministerium des Innern.

Scheer.
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Beschlüsse und Vorschriften rum Impfgeseh.

1. Beschlüsse, betreffend den physiologischen und pathologi¬
schen Stand der Jmpffrage.

8 1 . Das einmalige Überstchen der Pocken (Blattern)

verleiht mit seltenen Ausnahmen Schutz gegen ein noch¬

maliges Befallenwerden von dieser Krankheit.

Z 2 . Die Impfung mit Kuhpockenlymphe ist imstande,
einen ähnlichen Schutz zu bewirken.

ß 3 . Die Dauer des durch Impfung erzielten Schutzes

gegen Pocken schwankt innerhalb weiter Grenzen , beträgt
aber im Durchschnitt zehn Jahre.

§ 4 . Um einen ausreichenden Impfschutz zu erzielen,

ist mindestens eine gut entwickelte Jmpfpocke erforderlich.

Z 5 . Es bedarf einer Wiederimpfung nach Ablauf von

zehn Jahren nach der ersten Impfung.

K 6 . Das Geimpftsein der Umgebung erhöht den
Schutz , den der Einzelne gegen die Pockenkrankheit erworben
hat , und die Impfung gewährt demnach nicht nur einen
persönlichen , sondern auch einen allgemeinen Nutzen in bezug
auf Pockengefahr.

8 7 . Die Impfung kann unter Umständen mit Gefahr

für den Impfling verbunden sein.
Abgesehen von zufälligen Übertragungen der Lymphe

auf ungeimpfte Körperstellen kommen als Jmpfschädigungen
nur Wundinfektionskrankheiten infolge nachträglicher Verun¬

reinigung der Impfstellen gelegentlich vor.
Die Gefahr der Impfung kann durch Zurückstellung

kranker Kinder von der Impfung , durch sorgfältige Aus¬

führung der Impfung sowie durch richtige Pflege der Impf¬
linge auf einen so geringen Umfang beschränkt werden , daß
der Nutzen der Impfung den gelegentlichen Schaden unend¬
lich überwiegt.
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ß 8 . Die Einführung der Impfung hat , soweit wissen¬
schaftlich nachweisbar ist , keine Zunahme bestimmter Krank¬
heiten oder der Sterblichkeit im allgemeinen zur Folge
gehabt.

2. Beschlüsse, betreffend die ausschließliche Verwendung von
Tierlymphe zur Impfung.

ß 1 . Es haben sich bisher keine Anhaltspunkte für
die Annahme eines ursächlichen Zusammenhanges zwischen
den in der Tierlymphe bekannten Keimen und den Reiz¬
erscheinungen ergeben , die nach der Impfung auftreten.

8 2 . Die Impfung ist sowohl bei öffentlichen als
auch bei Privatimpfungen nur mit Tierlymphe vorzunehmen.

8 3 . Der Impfstoff ist aus staatlichen Jmpfanstalten
zu beziehen . Doch können die Landesbehörden bestimmen,
daß auch aus Privatimpfanstalten , die der staatlichen Auf¬
sicht unterstehen , solcher bezogen werden darf.

Es ist erwünscht , daß von den staatlichen Jmpfanstal¬
ten auch für private Impfungen der Impfstoff an Ärzte
unentgeltlich abgegeben wird.

8 4 . Für den Handel mit Impfstoff in den Apotheken
gelten folgende Vorschriften:

a) Der Impfstoff muß aus staatlichen Jmpfanstalten
oder aus deren Niederlagen bezogen werden . Ein
Bezug von Impfstoff aus privaten Anstalten bedarf
der Genehmigung der Landesbehörden.

b ) Der Impfstoff ist vor Licht geschützt und kühl auf¬
zubewahren.

o) Der Impfstoff darf nur auf ärztliches Erfordern
und nur in der von der Jmpfanstalt gelieferten Ver¬
packung abgegeben werden . Diese muß so beschaffen
sein , daß sie nicht ohne Zerreißen oder Zerbrechen
des Verschlusses geöffnet werden kann.

Auf jeder Verpackung müssen außen angegeben
sein : der Name der Anstalt , die den Impfstoff ge-
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liefert hat , die Nummer des Versandbuchs , der Tag

der Abnahme des Impfstoffs , der Tag bis zu dem

der Impfstoff verwendet werden darf , und die Zahl

der in der Verpackung enthaltenen Portionen . Zu¬

gleich mit dem Impfstoff sind eine mit dem Dienst¬

stempel der Anstalt versehene Postkarte sowie eine

Gebrauchsanweisung abzugeben . Letztere hat den

Wortlaut der Zß 5 bis 12 der Vorschriften , die von

den Ärzten bei der Ausführung der Impfung zu

befolgen sind , zu enthalten . Die Postkarte dient zur

Mitteilung an die Jmpfanstalt darüber , mit welchem

Erfolge der übersandte Impfstoff verimpft wor¬

den ist.

ä ) Impfstoff , der vor mehr als drei Monaten abge¬

nommen ist , darf nicht abgegeben werden,

s ) Über den Empfang und die Abgabe des Impfstoffs

ist ein Buch zu führen , in welchem der Tag des

Empfanges , die Bezeichnung der Anstalt , in welcher

der Impfstoff gewonnen ist , der Tag der Abgabe,

der Name des verordnenden Arztes einzutragen sind.

3 . Vorschriften , die von den Ärzten bei der Ausführung
der Impfung zu befolgen sind.

Allgemeine Bestimmungen.

Z 1 . Es ist wünschenswert , daß der Jmpfarzt in

jedem Orte seines Bezirkes öffentliche Impfungen vornimmt.

An Orten , an denen übertragbare Krankheiten , wie Diph¬

therie , Fleckfieber , übertragbare Genickstarre , Keuchhusten,

spinale Kinderlähmung , Masern , rosenartige Entzündungen,

Scharlach oder Typhus in größerer Verbreitung auftreten,

ist die Impfung in öffentlichen Terminen während der Dauer

der Epidemie nicht vorzunehmen.

Der Jmpfarzt soll über den Stand der übertragbaren

Krankheiten in seinem Jmpfbezirke während der Jmpfzeit



fortlaufend unterrichtet sein . Insbesondere soll er sich recht¬
zeitig vergewissern , ob in den Orten , in denen öffentliche
Impfungen stattfinden sollen , eine übertragbare Krankheit
herrscht , um erforderlichenfalls den Impftermin aufschieben
zu können.

Erhält der Jmpfarzt erst nach Beginn der Impfung
davon Kenntnis , daß derartige Krankheiten herrschen , so
hat er die Impfung an diesem Orte sofort zu unterbrechen
und der zuständigen Behörde davon Anzeige zu machen.

Hat der Jmpfarzt Fälle übertragbarer Krankheiten in
Behandlung , so hat er sorgfältig darauf zu achten , daß
durch seine Person die Krankheiten bei der Impfung nicht
weiter verbreitet werden . '

Es empfiehlt sich , öffentliche Impfungen während der
Zeit der größten Sommerhitze zu vermeiden.

§ 2 . Im Impftermine hat der Jmpfarzt im Ein¬
vernehmen mit der Ortspolizeibehörde für die nötige Ord¬
nung zu sorgen , Überfüllung der für die Impfung be¬
stimmten Räume zu verhüten und deren ausreichende Lüf¬
tung zu veranlassen.

Die gleichzeitige Anwesenheit der Erstimpflinge und der
Wiedcrimpflinge ist tunlichst zu vermeiden.

L . Beschaffung des Impfstoffs.

8 3 . Die Jmpfärzte erhalten für die öffentlichen
Impfungen ihren Gesamtbedarf an Impfstoff unentgeltlich
und portofrei aus den staatlichen Jmpfanstalten.

8 4 . Der Jmpfarzt hat — zutreffendenfalls unter
Angabe der Nummer des Versandbuchs der betreffenden
Jmpfanstalt — aufzuzeichnen , von wo und wann er seinen
Impfstoff erhalten hat.

0 . Ausführung der Impfung und Wiederimpfung.

8 5 . Die zu impfenden Kinder sind vom Jmpfarzt
vor der Impfung zu besichtigen ; auch sind die begleitenden
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Angehörigen von ihm über den Gesundheitszustand der
Impflinge sowie der Personen in deren Umgebung zu be¬
fragen . Insbesondere hat der Jmpfarzt nicht nur zu Be¬
ginn des Impftermins ganz allgemein , sondern auch später

vor jeder einzelnen Impfung die begleitenden Angehörigen
über das Vorhandensein einer rosenartigen Entzündung oder

eines nässenden Hautausschlages in der Behausung des
Jmpflinges zu befragen . Sind bei der Wiederimpfung
Angehörige nicht anwesend , so sind die Wiederimpflinge selbst
zu befragen . Wird dem Jmpfarzt in glaubhafter Weise
nachgewiesen , daß in der Familie des Jmpfpflichtigen eine
Erkrankung an einer rosenartigen Entzündung oder an einem
nässenden Ausschlag vorhanden ist , so hat der Jmpfarzt im
elfteren Falle die Impfung zu unterlassen ; im anderen

Falle soll er berechtigt sein , die Impfung aufzuschieben , so¬
fern eine wirksame Absonderung des Jmpflinges oder der
an dem Ausschlag leidenden Person nicht gewährleistet er¬

scheint.
Kinder , die an schweren akuten oder chronischen , die

Ernährung stark beeinträchtigenden oder die Säfte verän¬
dernden Krankheiten leiden , sollen in der Regel nicht geimpft

und nicht wiedergeimpft werden . Insbesondere sind Kinder,
die mit nässenden oder juckenden Ekzemen oder mit Ohreu-
fluß behaftet sind , von der Impfung zurückzustellen.

Ausnahmen sind (namentlich beim Auftreten der natür¬

lichen Pocken ) gestattet und werden dem Ermessen des Jmpf-
arztes anheimgegeben.

8 6 . Die Impfung ist als eine chirurgische Operation
anzusehen und unter Anwendung aller Vorsichtsmaßregeln
auszuführen , die geeignet sind , Wundinfektionskrankheiten
fernzuhalten ; insbesondere hat der Jmpfarzt sorgfältig auf
die Reinheit seiner Hände , der Jmpfinstrumente und der
Impfstelle Bedacht zu nehmen . Vor Anlegung der Jmpf-
schnitte ist die Impfstelle mit Watte und 70prozentigem
Alkohol oder einem anderen , von den Landesregierungen
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zugelassenen gleichwertigen Mittel abzureiben . Für jeden
Impfling ist ein neuer Wattebausch zu nehmen . Der dem
Versandgefäß entnommene Impfstoff ist im Impftermine
durch Bedecken vor Verunreinigung zu schützen; im offenen

Versandgefäße kann eine Verunreinigung des Impfstoffs
durch Schrägstellen des Gefäßes vermieden werden.

8 7 . Der Impfstoff ist tunlichst bald nach dem Emp¬

fange zu verimpfen , bis zum Gebrauch aber an einem küh¬
len Orte und vor Licht geschützt aufzubewahren . Er darf

durch Zusätze von Glyzerin , Wasser oder anderen Stoffen
nicht verdünnt werden.

Z 8 . Zur Impfung eines jeden Jmpflinges sind nur
Instrumente zu benutzen , die durch trockene oder feuchte
Hitze (Ausglühen , Auskochen ) keimfrei gemacht sind . Frisch
ausgeglühte Jmpfinstrumente dürfen erst nach genügender
Abkühlung in den Impfstoff getaucht werden.

Die jedesmal für den Gebrauch notwendige Menge
Impfstoff kann entweder unmittelbar aus dem Glasgefäße
mit dem Jmpfinstrument entnommen oder auf ein keimfreies

Glasschälcheü gebracht werden . Beim Gebrauche von Haar¬
röhrchen kann sie auch unmittelbar aus einem solchen auf
das Instrument getropft werden.

§ 9 . Die Impfung wird bei Erstimpflingen auf dem¬

jenigen Oberarme , welchen die begleitenden Angehörigen
bestimmen , vorgenommen , bei Wiederimpflingen der Regel
nach auf dem linken Oberarme . Es sind 4 seichte Schnitte

von höchstens 1 onr Länge anzulegen . Die einzelnen Jmpf-
schnitte sollen mindestens 2 «rrr voneinander entfernt liegen.

Es empfiehlt sich, die Jmpfschnitte in der Längsrichtung des
Armes auszuführen . Stärkere Blutungen beim Impfen

sind zu vermeiden . Einmaliges Einstreichen des Impfstoffs
in die durch Anspannen der Haut klaffend gehaltenen
Schnitte ist im allgemeinen ausreichend.

Das Aufträgen des Impfstoffs mit einem Pinsel ist
verboten.



672

Übriggebliebene Mengen Impfstoff dürfen nicht in das
Gefäß zurückgefüllt und zu späteren Impfungen verwendet
werden.

8 10 . Die Erstimpfung hat als erfolgreich zu gelten,
wenn mindestens eine Pustel zur regelmäßigen Entwicklung
gekommen ist . Bei der Wiederimpfung genügt für den Er¬
folg schon die Bildung von Knötchen oder Bläschen an den
Impfstellen.

Z 11 . Der Jmpfarzt ist verpflichtet , etwaige Störun¬
gen des Zmpfverlaufs und jede wirkliche oder angebliche
Nachkrankyeit , ferner jede Erkrankung infolge Übertragung
des Impfstoffs auf ungeimpfte Personen in der Umgebung
des Jmpflinges , soweit sie ihm bekannt werden , tunlichst
genau festzustellen und an zuständiger Stelle sofort anzu-
zeigen.

D . Privatimpfungen.

ß 12 . Für die Privatimpfungen gelten die obigen
Vorschriften im 8 1 Abs . 4 sowie der 88 4 bis tl.

4. Belehrung über den Nutzen der Impfung und von
Verhaltungsvorschriften.

Für die Angehörigen der Erstimpflinge.

8 1. Die Pocken sind eine gefährliche und in hohem
Grade ansteckende Krankheit . In früheren Jahren , bevor
die Impfung allgemein eingeführt war,  sind alljährlich
Tausende von Menschen im Deutschen Reiche an dieser
Seuche gestorben ; viele der dem Pockentod Entronnenen
sind zeitlebens durch die Blatternnarben entstellt geblieben.
Wenn heutzutage die Pocken der Bevölkerung eine fast un¬
bekannte Krankheit geworden sind , so ist dies der durch das
Reichsimpfgesetz überall eingeführten Impfung zu verdanken.
Fast immer bleiben Personen , welche mit Erfolg geimpft
oder wiedergeimpft sind , von den Pocken verschont oder
werden nur leicht von dieser Krankheit befallen . Der Impf-



schütz hält allerdings nicht zeitlebens an ; durchschnittlich rech¬
net man mit einer Schutzdauer von 10 Jahren . Es muß
daher die erste Impfung nach Ablauf dieser Frist wiederholt
werden . Zur Impfung wird nur vollkommen unschädlicher
Impfstoff verwendet , der von gesunden Tieren entnommen
und durch sorgfältige Untersuchung als einwandfrei befun¬
den worden ist.

Sowohl vor als auch nach der Impfung sind die nach¬
stehenden Verhaltungsvorschriften zu beachten . Werden sie

genau befolgt , so ist nicht zu befürchten , daß Kinder nach
der Impfung erkranken.

8 2 . Aus einem Hause , in welchem übertragbare
Krankheiten , wie Diphtherie , Flcckfieber , übertragbare Ge¬
nickstarre , Keuchhusten , spinale Kinderlähmung , Masern,
natürliche Pocken (Blattern ) , rosenartige Entzündungen,
Scharlach oder Typhus herrschen , dürfen die Impflinge
zum allgemeinen Termine nicht gebracht werden.

8 3 . Die Eltern des Jmpflinges oder deren Vertreter
haben dem Jmpfarzt vor der Ausführung der Impfung

Mitteilung zu machen über frühere oder noch bestehende
Krankheiten des Kindes sowie über rosenartige Entzün¬

dungen oder nässende Hautausschläge , von denen etwa Per¬
sonen in der Umgebung des Kindes befallen sind.

8 4 . Die Kinder müssen zum Impftermine mit rein
gewaschenem Körper und mit reinen Kleidern gebracht
werden.

8 5 . Auch nach dem Impfen muß der Impfling pein¬
lich sauber gehalten werden.

8 6 . Das Baden der Impflinge kann bis zu dem
Tage , an dem die Jmpfschnitte sich durch Rötung von der
Umgebung abheben — in der Regel dem 4 . oder auch

5 . Tage nach der Impfung — fortgesetzt werden , soll aber
von da bis zum Abfallen der Jmpfschorfe und völliger

Abheilung etwa dabei entstehender kleiner Wundflächen
unterbleiben.



8 7 . Die Nahrung des Kindes bleibe unverändert.
Brustkinder sind in den ersten Wochen nach der Impfung
nicht zu entwöhnen.

8 8 . Bei günstigem Wetter darf das Kind ins Freie
gebracht werden . Man vermeide im Hochsommer nur die
heißesten Tagesstunden und die unmittelbare Sonnenhitze.

8 9 . Jede unnötige Berührung der Impfstellen ist zu
vermeiden ; insbesondere sind die Impfstellen mit großer
Sorgfalt vor dem Aufreiben , Zerkratzen und vor Beschmutzung
zu bewahren.

Gegebenenfalls dürfen sie nur mit frisch gereinigten
Händen berührt werden ; zum Waschen darf nur reine Watte
verwendet werden.

Die Impfstellen sind kühl und trocken zu halten ; ein
reiner , nichtwollener Hemdärmel ist die zweckmäßigste Be¬
deckung.

Vor Berührung mit Personen , die an eiternden Ge¬
schwüren , Hautausschlägen oder Wundrose , insbesondere an
Gesichts - oder Kopfrose , erkrankt sind , ist der Impfling
sorgfältig zu bewahren , um die Übertragung von Krank¬
heitskeimen in die Impfstellen zu verhüten ; auch sind die
von solchen Personen benutzten Gegenstände von dem Împf¬
ling fernzuhalten . Kommen in der Umgebung des Impf¬
lings Fälle derartiger Krankheiten vor , so ist es zweckmäßig,
den Rat eines Arztes einzuholen.

8 10 . Nach der erfolgreichen Impfung zeigen sich
vom vierten Tage ab kleine Bläschen , die sich in der Regel
bis zum neunten Tage unter mäßigem Fieber vergrößern
und zu erhabenen , von einem roten Entzündungshof um¬
gebenen Schutzpocken entwickeln . Diese enthalten eine klare
Flüssigkeit , die sich am achten Tage zu trüben beginnt.
Vom zehnten bis zwölften Tage beginnen die Pocken zu
einem Schorfe einzutrocknew der nach drei bis vier Wochen
von selbst abfällt.
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Die erfolgreiche Impfung läßt Narben von der Größe

der Pusteln zurück , die mindestens mehrere Jahre hindurch

deutlich sichtbar bleiben.
8 11 . Die Pflegepersonen der Impflinge müssen sich

peinlich davor hüten , die in den Impfpusteln enthaltene
Flüssigkeit auf wunde oder mit Ausschlag behaftete Haut¬
stellen oder in die Augen zu bringen . Haben sie eine Be¬

rührung der Impfstellen nicht vermeiden können , so sollen

sie nicht unterlassen , sich sogleich die Hände sorgfältig mit

Seife zu waschen ; das dazu verwendete Waschwasser darf
nicht von anderen Personen benutzt werden.

Ungeimpfte Kinder und solche, die an Ausschlag leiden,

dürfen nicht mit Impflingen in nähere Berührung kommen,
insbesondere nicht mit ihnen zusammen schlafen.

ß 12 . Bei unregelmäßigem Verlaufe der Schutzpocken
sowie bei jeder erheblichen , nach der Impfung entstehenden
Erkrankung ist ein Arzt zuzuziehen . Der Jmpfarzt ist von

jeder solchen Erkrankung , die vor der Nachschau oder inner¬

halb 14 Tagen danach eintritt , unverzüglich in Kenntnis zu

setzen. Auch ist dem Jmpfarzt alsbald Anzeige zu erstatten,

falls infolge einer zufälligen Übertragung des Impfstoffs bei

Personen in derNmgebungdesJmpflingsImpfpusteln auftreten.
ß 13 ^ An dem im Impftermine bekanntzugebenden

Tage erscheinen die Impflinge zur Nachschau . Kann ein

Kind am Tage der Nachschau wegen erheblicher Erkrankung
oder weil in dem Hause eine übertragbare Krankheit herrscht
(8 2 ), nicht in das Jmpflokal gebracht werden , so haben

die Eltern oder deren Vertreter dieses spätestens am Termin¬

tage dem Jmpfarzt anzuzeigen.
8 14 . Der Impfschein ist sorgfältig aufzubewahren.

L . Für die Wiederimpflinge und ihre
Angehörigen.

8 1. Die Pocken sind eine gefährliche und in hohem

Grade ansteckende Krankheit . In früheren Jahren , bevor
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die Impfung allgemein eingcführt war , sind alljährlich
Tausende von Menschen im Deutschen Reiche an dieser
Seuche gestorben ; viele der dem Pockentod Entronnenen
sind zeitlebens durch die Blatternnarben entstellt geblieben.
Wenn heutzutage die Pocken der Bevölkerung eine fast un¬
bekannte Krankheit geworden sind , so ist dies der durch das
Reichsimpfgesetz überall eingeführten Impfung zu verdanken.
Fast immer bleiben Personen , welche mit Erfolg geimpft
oder wiedergeimpst sind , von den Pocken verschont oder
werden nur leicht von dieser Krankheit befallen . Der Impf¬
schutz hält allerdings nicht zeitlebens an ; durchschnittlich
rechnet man mit einer Schutzdauer von 10 Jahren . Es
muß daher die erste Impfung nach Ablauf dieser Frist
wiederholt werden . Zur Impfung wird nur vollkommen
unschädlicher Impfstoff verwendet , der von gesunden Tieren
entnommen und durch sorgfältige Untersuchung als einwand¬
frei befunden worden ist.

Sowohl vor als auch nach der Impfung sind die nach¬
stehenden Verhaltungsvorschriften zu beobachten . Werden
sie genau befolgt , so ist nicht zu befürchten , daß Kinder
nach der Impfung erkranken.

ß 2 . Aus einem Hause , in welchem übertragbare
Krankheiten , wie Diphtherie , Fleckfieber , übertragbare Genick¬
starre , Keuchhusten , spinale Kinderlähmung , Masern , natür¬
liche Pocken (Blattern ), rosenartige Entzündungen , Schar¬
lach oder Typhus herrschen , dürfen Wiederimpflinge zum
allgemeinen Termine nicht kommen.

§ 3 . Die Kinder sollen im Impftermine mit reiner
Haut , reiner Wäsche und in sauberen Kleidern erscheinen.

8 4 . Auch nach dem Impfen muß der Wiederimpf¬
ling peinlich sauber gehalten werden.

8 5 . Die Entwicklung der Impfpusteln tritt am 3.
oder 4 . Tage ein und ist für gewöhnlich mit so geringen
Beschwerden im Allgemeinbefinden verbunden , daß eine Ver¬
säumnis des Schulunterrichts deshalb nicht notwendig ist.
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Stellen sich größere Röte und Anschwellungen der Impf¬

stellen ein , so ist ein Arzt zuzuziehen . Die Kinder können

das gewohnte Baden fortfetzen . Das Turnen ist vom 3.

bis 12 . Tage von allen , bei denen sich Jmpfblattern bilden,

auszusetzen . Jede unnötige Berührung der Impfstellen ist

zu vermeiden ; insbesondere sind die Impfstellen sorgfältig

vor Beschmutzung , Kratzen und Stoß sowie vor Reibungen

durch enge Kleidung und vor Druck von außen zu hüten.

Die Impfstellen sind kühl und trocken zu halten ; ein reiner,

nichtwollener Hemdärmel ist die zweckmäßigste Bedeckung.

Der Verkehr mit solchen Personen , die an eiternden Ge¬

schwüren , Hautausschlägen oder Wundrose , insbesondere an

Gesichts - oder Kopfrose leiden , und die Benutzung der von

ihnen gebrauchten Gegenstände ist zu vermeiden.

8 6 . Die Pflegepersonen der Wiederimpflinge müssen

sich peinlich davor hüten , die Impfstellen zufällig oder ab¬

sichtlich zu berühren oder die in den Impfpusteln enthaltene

Flüssigkeit auf wunde oder mit Ausschlag behaftete Haut¬

stellen oder in die Augen zu bringen . Haben sie die Impf¬

stellen trotzdem berührt , so sollen sie nicht unterlassen , sich

sogleich die Hände sorgfältig mit Seife zu waschen . Das

dazu verwendete Waschwasser darf nicht von anderen Per¬

sonen benutzt werden.

Ungeimpfte Kinder und solche, die an Ausschlag leiden,

dürfen nicht mit Wiederimpflingen in nähere Berührung

kommen , insbesondere nicht mit ihnen zusammen schlafen.

8 7 . Bei jeder erheblichen , nach der Impfung ent¬

stehenden Erkrankung ist ein Arzt zuzuziehen . Der Jmpf-

arzt ist von jeder solchen Erkrankung , die vor der Nach¬

schau oder innerhalb 14 Tagen danach eintritt , unverzüglich

in Kenntnis zu setzen. Auch ist dem Jmpfarzt alsbald

Anzeige zu erstatten , falls infolge einer zufälligen Über¬

tragung des Impfstoffs bei Personen in der Umgebung des

Wiederimpflinges Impfpusteln auftreten.



Z 8 . An dem im Impftermine bekanntzugebenden
Tage erscheinen die Wiederimpflinge zur Nachschau . Kann
ein Kind am Tage der Nachschau wegen erheblicher Er¬
krankung oder weil in dem Hause eine übertragbare Krank¬
heit herrscht (8 2 ) nicht in das Jmpflokal kommen , so haben
die Eltern oder deren Vertreter dies spätestens am Termin¬
tage dem Jmpfarzt anzuzeigen.

A 9 . Der Impfschein ist sorgfältig aufzubewahren.

5 . Vorschriften , die von den Behörden bei der Ausführung
der öffentlichen Impfungen zu befolgen sind.

8 1 . Bereits bei der Bekanntmachung des Impf¬
termins hat die Ortspolizeibehörde dafür Sorge zu tragen,
daß die Angehörigen der Impflinge gedruckte Verhaltungs¬
vorschriften für die öffentlichen Impfungen und über die
Behandlung der Impflinge während der Entwicklung der
Jmpfblattern erhalten.

In Städten mit mehr als 10 000 Einwohnern ist es
zulässig , die gedruckten Verhaltungsvorschriften für die An¬
gehörigen der Erstimpflinge erst im Impftermin an die An¬
gehörigen zu verteilen , unter der Voraussetzung , daß die
88 2 und 4 dieser Vorschriften in der öffentlichen Bekannt¬
machung des Impftermins zum Abdruck gelangt sind . Wird
in diesen Städten die Vorladung zur Impfung durch die
Post zugestellt , so sind die 88 2 und 4 der Verhaltungs¬
vorschriften für die Angehörigen der Erstimpflinge auch auf
der Vorladung abzudrucken.

8 2 . Treten an einem Orte übertragbare Krankheiten,
wie Diphtherie , Fleckfieber , übertragbare Genickstarre , Keuch¬
husten , spinale Kinderlähmung , Masern , rosenartige Ent¬
zündungen , Scharlach oder Typhus , in größerer Verbrei¬
tung auf , so werden die öffentlichen Impftermine ausgefetzt.
Die Ortspolizeibehörde hat den Jmpfarzt davon rechtzeitig
zu benachrichtigen.
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Aus einem Hause , in welchem Fälle der genannten

Krankheiten oder die natürlichen Pocken (Blattern ) herrschen,

dürfen Kinder zum öffentlichen Termine nicht gebracht wer¬

den , auch haben sich Erwachsene aus solchen Häusern vom

Impftermine fernzuhalten . Der Termin darf in solchen

Häusern nicht abgehalten werden.
Impfung und Nachschau von Kindern aus solchen

Häusern müssen getrennt von den übrigen Impflingen vor¬

genommen werden.
8 3 . Für die öffentliche Impfung sind Helle, heizbare,

genügend große , gehörig gereinigte und gelüftete Räume

bereitzustellen , die womöglich auch eine Trennung des Warte¬

raums vom Operationszimmer gestatten.
Bei kühler Witterung sind die Räume zu Heizen.

8 4 . Ein Beauftragter der Ortspolizeibehörde sei im

Impftermine zur Stelle , um im Einvernehmen mit dem

Jmpfarzt für Aufrechterhaltung der Ordnung zu sorgen.

Entsprechende Schreibhilfe ist bereitzustellen.

Bei der Wiederimpfung und der darauf folgenden

Nachschau sei ein Lehrer anwesend.
8 5 . Eine Überfüllung der Jmpfräume , namentlich

des Operationszimmers , werde vermieden . Falls mehrere

Impftermine an einem Tage angefetzt sind , sollen sie nicht

zu rasch aufeinanderfolgen . Zwischen den Impfterminen ist

der Jmpfraum gehörig zu lüften.
Die Zahl der vorzuladenden Impflinge richte sich nach

der Größe der Jmpfräume.
8 6 . Man verhüte tunlichst , daß die Impfung mit

der Nachschau bereits früher Geimpfter zusammenfällt.

Jedenfalls sind Erstimpflinge und Wiederimpflinge

(Revakzinanden , Schulkinder ) möglichst von einander zu
trennen.

8 7 . Es ist darauf hinzuwirken , daß die Impflinge

mit reingewaschenem Körper und reinen Kleidern zum

Impftermine kommen.
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Kinder mit unreinem Körper und schmutzigen KleidetU
können vom Termine zurückgewiesen werden.

8 8 . Ist ein Jmpfpflichtiger auf Grund ärztlichen
Zeugnisses von der Impfung zweimal befreit worden , so
kann die fernere Befreiung nur durch den zuständigen
Jmpfarzt erfolgen (8 2 Abs . 2 des Jmpfgesetzes ).

Kinder , denen eine Impfung als erfolgreich unrecht¬
mäßig bescheinigt ist , sind nach Lage des Falles als un-
geimpfte oder als erfolglos geimpfte Kinder zu behandeln.

8 9 . Bei ungewöhnlichem Verlaufe der Schutzpocken
oder bei Erkrankungen geimpfter Kinder ist ärztliche Be¬
handlung , soweit tunlich , herbeizusühren ; in Fällen von
angeblichen Jmpfschädigungen sind Ermittlungen eiuzuleiten,
und ist über deren Ergebnisse der oberen Verwaltungs¬
behörde Bericht zu erstatten ; in geeigneten Fällen ist eine
amtliche öffentliche Richtigstellung unrichtiger , in die Öffent¬
lichkeit gelangter Angaben zu veranlassen . Dem Kaiserlichen
Gesundheitsamt ist über solche Vorkommnisse mit tunlichster
Beschleunigung Mitteilung zu machen.

Den Standesbeamten oder den Leichenschauern ist
aufzugeben , jeden Todesfall , der als Folge der Impfung
gemeldet wird , der Ortspolizeibehörde sofort anzuzeigen.
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